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Schaffung und Förderung von rollstuhlgerechtem Wohnraum in Bremen 
(Stand: 10.04.2013) 
 
Gemeinsames Positionspapier von 
 
- kom.fort e.V. - Beratung für barrierefreies Bauen und Wohnen 
- Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Menschen e.V. (LAGS) 
- Landesbehindertenbeauftragter der Freien Hansestadt Bremen (LBB) 
- SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen (SL)  
 
Die Ausgangssituation 
 
Das Wohnbauförderprogramm in Bremen / Bremer Bündnis für Wohnen 
Das Ziel des Wohnungsbauförderungsprogramms des Bremer Senats sind mehr 
preiswerte Wohnungen. Es gibt Fördergelder, damit neu gebaute Wohnungen zu 
einem verbilligten Preis vermietet werden können. Dort, wo die Stadt eigene 
Grundstücke für den Wohnungsbau verkauft ist eine Quote von 25 Prozent für 
öffentlich geförderte preiswerte Wohnungen vorgeschrieben. Angestrebt wird, dass 
überall in der Stadt Wohnungen gebaut werden, die für Menschen mit geringem oder 
mittlerem Einkommen bezahlbar sind.  
Gesteuert wird dieses Programm durch das Bündnis für Wohnen. 
 
Suchportal für barrierefreie Wohnungen 
Im April 2010 wurde durch die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft 
Bremen/Bremerhaven (agWohnen) zusammen mit kom.fort e.V., Haus & Grund 
Bremen das Suchportal für barrierefreie Wohnungen vorgestellt, das vom Senat 
unterstützt wurde (www.barrierefrei-wohnen-bremen.de + www.barrierefrei-wohnen-
bremerhaven.de). 
 
In der Datenbank sind freie Mietwohnungen zu finden, die entweder nach DIN 18025 
Teil 2 oder Landesbauordnung barrierefrei sind oder über maximal acht 
Treppenstufen zu erreichen sind. So sind Wohnungen in Erdgeschosslagen ebenso 
erfasst wie solche, die über einen Aufzug erreichbar sind. Für alle Suchergebnisse 
wirft das Portal darüber hinaus ein Datenblatt mit zusätzlichen Informationen über die 
Breite der Türen, die Anzahl der Stufen und weitere Gegebenheiten, zum Beispiel 
ebenerdige Duschen oder ähnliches aus. 
Das Angebot an Wohnungen in dieser Datenbank, die für Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer nutzbar sind, fällt sehr gering aus, selbst wenn man lediglich die 
stufenlose Zugänglichkeit zur Wohnung als zu erfüllendes Kriterium anlegt. 
 
Rechtliche Regelungen zum barrierefreien Wohnen / Normen zum 
barrierefreien Bauen  
Aktuell gibt es in Bremen keine rechtlich verbindliche Regelung, die den Bau 
rollstuhlgerechter Wohnungen vorschreibt. Die Bremische Landesbauordnung 
(BremLBO) verlangt unter den dort im Einzelnen geregelten Voraussetzungen auch 
den Bau barrierefreier Wohnungen, die jedoch für Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer nur eingeschränkt zu nutzen sind.  
 
Die Landesbauordnung schreibt in § 50 Abs. 1 vor, dass in neuen Gebäuden mit 
mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar 
sein müssen. In diesen und in den nach § 39 Abs. 4 BremLBO über einen 
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vorgeschriebenen Aufzug barrierefrei erreichbaren Wohnungen müssen die Wohn- 
und Schlafräume, ein Bad, eine Toilette und die Küche oder Kochnische mit dem 
Rollstuhl zugänglich und nutzbar sein. Allerdings sind die Teile der DIN-Normen 
(18025  T1 u. T2), aus denen sich die baulichen Anforderungen an rollstuhlgerechte 
Wohnungen ergeben, nicht in die verbindlichen technischen Baubestimmungen i.S. 
des § 3 Abs. 3 BremLBO aufgenommen worden.  
Die konkreten Anforderungen an barrierefreie Wohnungen (LBO und DIN 18025 T2) 
liegen in Bremen damit unterhalb derjenigen für einen rollstuhlgerechten (DIN 18025 
T1) Wohnungsbau. Die entstehenden „barrierefreien Wohnungen“ sind zwar gut für 
ältere und gehbehinderte Menschen geeignet, aber nur bedingt für außergewöhnlich 
gehbehinderte Personen, die auf die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen sind.  
Berücksichtigt werden muss in diesem Zusammenhang auch die neue DIN 18040, 
die die Anforderungen an rollstuhlgerechte Wohnungen neu definiert und in diesem 
Jahr sicher noch in die Musterbauordnungen des Landes aufgenommen werden 
wird. 
 
Folge der derzeit geltenden (Bau-) Rechtslage ist, dass nach unseren Kenntnissen in 
den letzten Jahren, keine oder so gut wie keine, rollstuhlgerechten Mietwohnungen 
mehr entstanden und auch nicht geplant sind, die für Menschen mit einem 
geringeren oder mittleren Einkommen bezahlbar sind.  
In Bremen besteht jedoch ein erheblicher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum auch 
für Menschen mit Rollstuhl.  
 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) 
Im März 2009 ist die Behindertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland in Kraft 
getreten. Das Übereinkommen basiert auf den zentralen Menschenrechtsabkommen 
der Vereinten Nationen und konkretisiert die dort verankerten Menschenrechte für die 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen. Das Übereinkommen verbietet 
die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen und 
garantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte.  
Mit dem In-Kraft-Treten der BRK haben die in ihr enthaltenen Verpflichtungen für die 
Bundesrepublik Deutschland Verbindlichkeit erlangt (dies folgt aus Art. 43 und 45 der 
BRK). 
 
Für den Bereich „Wohnen“ sind in der BRK Art. 9 (Zugänglichkeit) und vor allem Art. 
19 (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft) relevant. 
Art. 19 besagt, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt entscheiden 
sollen, wo und mit wem sie leben. Die Konvention verlangt die volle Einbeziehung in 
die Gemeinschaft, indem Menschen mit Behinderungen durch ambulante Dienste 
und persönliche Assistenz zu Hause unterstützt werden. 
Das Recht von Menschen mit Behinderung, zu entscheiden, wo und mit wem sie 
leben wollen, setzt auch ein entsprechendes Wohnungsangebot voraus. Dies gilt 
insbesondere auch für Personen mit Rollstuhl.  
 
Steigender Bedarf an rollstuhlgerechten Wohnungen 
Aufgrund der demografischen Entwicklung werden bewegungsbeeinträchtigte ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen in steigender Zahl barrierefreien und 
rollstuhlgerechten Wohnraum benötigen. Dieser sollte zukünftig in allen 
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Neubauplanungen und u.a. in den in Planung befindlichen Wohnprojekten in der 
Überseestadt und in dem neuen Hulsberg-Viertel entstehen. 
In dem neuen Wohnungsbauförderungsprogramm des Bremer Senats ist die 
Anforderung bei den geplanten Neubauwohnungen barrierefreie bzw. 
rollstuhlgerechte Wohnungen einzuplanen nicht hinreichend berücksichtigt worden. 
Im Gegenteil, in der Kurzfassung der Grundzüge des Programms wird darauf 
verwiesen, dass die „Einhaltung der Rollstuhl-DIN (!!!) nicht erforderlich ist“. Hier 
muss sowohl sprachlich als auch inhaltlich nachgebessert und eine entsprechende 
Förderung vorgehalten werden. 
Das Angebot an generationengerechten und barrierefreien (rollstuhlgerechten) 
Wohnungen muss erweitert werden, damit Menschen mit Behinderung eine 
selbständige Entscheidung über ihren Wohnort treffen können und damit ihr Recht 
auf Selbstbestimmung und ihre Unabhängigkeit gewahrt bleiben.  
Wohnen ist ein Grundrecht. Es wird in Bremen mehr bezahlbarer Wohnraum für alle 
Menschen in Bremen in allen Stadtteilen Bremens benötigt. 
 
Anforderungen an den zukünftigen Wohnungsum- und -neubau 
 

- Beteiligung von Menschen mit Behinderung: die Interessen und Belange 
von Menschen mit Behinderungen sollen bei der Fortschreibung des 
Maßnahmenkatalogs des Bündnisses für Wohnen stärker als bisher 
berücksichtigt werden; Menschen mit Behinderung müssen bei der 
Erarbeitung der Wohnungsbauprogramme verpflichtend beteiligt werden 

 
- Rollstuhlgerechte Wohnungen: Auch rollstuhlgerechte Wohnungen 

müssen gefördert und die Kriterien der Barrierefreiheit eingehalten 
werden: u.a. ohne Schwellen, breite Türen, ausreichende 
Bewegungsflächen und bodengleiche Duschen 

 
- Flexibilität: Neue Wohnungen müssen so geplant werden, dass sie im 

Falle von Neuvermietungen ohne größeren Aufwand in rollstuhlgerechte 
Wohnungen umgewandelt werden können;  

 
- Zur Schaffung von rollstuhlgerechtem Wohnraum in attraktiven Lagen 

sollte auch die nachträgliche rollstuhlgerechte Anpassung des 
Wohnungsbestandes mit in das Förderprogramm aufgenommen werden, 
da diese oft mit einem höheren finanziellen Umbauaufwand verbunden 
ist. 

 
- Optimierung: Vergabe von barrierefreien rollstuhlgerechten Wohnraum 

(Neu- und Umbauten) sollte langfristig optimiert werden; so sollte ein 
geregeltes Verfahren geschaffen werden, welches bei 
Interessensbekundung von Menschen mit Behinderung an 
barrierefreiem Wohnraum greift 

 
- Erweiterung des Bündnisses für Wohnen: neben den Themen „Flächen“, 

Wohnungsnotstandsfälle“, „Kosten“ und „Bestand“ nimmt das Bündnis 
für Wohnen auch das Thema "Barrierefreie und rollstuhlgerechte 
Wohnungen" auf und entwickelt ein Konzept zur Förderung 
barrierefreier, insbesondere auch rollstuhlgerechter Wohnungen (im 
Bündnis für Wohnen Hamburg wurden im Bereich „Integrative 
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Wohnungspolitik / Versorgung von Wohnungsnotfällen“ die Belange von 
Menschen mit Behinderung aufgenommen) 

 
Kontakt 

 
- kom.fort e.V.: http://www.kom-fort.de/  
- Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Menschen e.V.: 
http://www.lags-bremen.de 
- Landesbehindertenbeauftragter der Freien Hansestadt Bremen: 
www.behindertenbeauftragter.bremen.de  
- SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen: http://www.slbremen-ev.de  
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